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Beratungsgegenstand 

Verordnung über die Umlegungsausschüsse und das Vorverfahren in Umlegungsangelegenheiten, 
Bestellung von zwei Mitgliedern des Umlegungsausschusses und deren Stellvertretern 

(Referent: Oberbürgermeister Dr. Lösel) 
 
 
Antrag: 

1. Zum Mitglied des Umlegungsausschusses bei der Stadt Ingolstadt wird gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 der Verordnung über die Umlegungsausschüsse und das Vorverfahren in Um-
legungsangelegenheiten auf die Dauer von drei Jahren (§ 3 Satz 3 a.a.O.) als Sachver-
ständige für die Bewertung von Grundstücken bzw. als Bausachverständige, die auf dem 
Gebiet des Baurechts, insbesondere der Bauleitplanung, erfahren ist, wiederbestellt: 

Stadtbaurätin   Renate Preßlein-Lehle 
Stellvertreterin:  Ulrike Brand (Leiterin des Stadtplanungsamtes) 

2. Zum Mitglied des Umlegungsausschusses bei der Stadt Ingolstadt wird gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 der Verordnung über die Umlegungsausschüsse und das Vorverfahren in Um-
legungsangelegenheiten auf die Dauer von drei Jahren (§ 3 Satz 3 a.a.O.) als Beamter mit 
der Qualifikation für die Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwer-
punkt Vermessung und Geoinformation, neu bestellt: 

Ltd. Vermessungsdirektor Claus-Albrecht Vetter 
Stellvertreter:   Anton Nieberle (Vermessungsdirektor) 

 
 
gez. 
 
Dr. Christian Lösel 
Oberbürgermeister
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Finanzielle Auswirkungen: 

 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstel-
le/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet wer-

den. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:   ja    nein 
 
 
 
Kurzvortrag: 
 
Dem Umlegungsausschuss gehören für die Dauer ihrer Amtszeit (Mai 2014 bis Mai 2020) an: 

 Bürgermeister Albert Wittmann (Vorsitzender, ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters) 

 Stadträtin Patricia Klein (Stellvertreter: Stadtrat Konrad Ettl) 

Weiteres durch den Stadtrat bis 2020 bestelltes Mitglied des Umlegungsausschusses ist: 

 Rechtsreferent Dirk Müller als Beamter mit der Befähigung für das Richteramt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 
der VO) 

Die Bestellung als weitere Mitglieder des Umlegungsausschusses von Stadtbaurätin Renate Preß-
lein-Lehle sowie des Leiters des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ingolstadt 
Johann Freund läuft im Oktober 2018 ab.  

Als Leiter des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ingolstadt hat außerdem zwi-
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schenzeitlich Herr Claus-Albrecht Vetter die Nachfolge des Leitenden Vermessungsdirektors Jo-
hann Freund angetreten, der im März 2018 zum Leiter der Regionalabteilung Ost des Landesamts 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bestellt worden ist. 

Es ist daher eine Wieder- bzw. Neubestellung der beiden weiteren Mitglieder und deren Stellvertre-
ter erforderlich. 

Es werden folgende weitere Mitglieder und deren Stellvertreter vorgeschlagen: 

1. als Sachverständige in der Bewertung von Grundstücken bzw. als Bausachverständige, die auf 
dem Gebiet des Baurechts, insbesondere der Bauleitplanung, erfahren ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 der 
VO): 
Stadtbaurätin Renate Preßlein-Lehle 
Leiterin des Stadtplanungsamtes Ulrike Brand als Stellvertreterin 

2. als Beamter mit der Qualifikation für die Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachli-
cher Schwerpunkt Vermessung und Geoinformation (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 der VO): 
Ltd. Vermessungsdirektor Claus-Albrecht Vetter 
Vermessungsdirektor   Anton Nieberle als Stellvertreter 

_________________________________________ 
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